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Sportfest unserer Grundschule Die 4. Klasse nimmt Abschied vom Hort 



Aus der Gemeinderatssitzung am 23.05.2024 
 

Information zu einer Eilentscheidung zum Vor- 

haben „Sanierung der Stützmauer 4 an der S 143 

und Bau eines Fußweges“ 
 

Die mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr 
abgeschlossene Vereinbarung zur gemeinsamen 
Realisierung der Baumaßnahme musste im 
Kostenteil angepasst werden. Zu der diesbezüglichen 
Ergänzung traf der Bürgermeister eine 
Eilentscheidung, um die weiteren Vorbereitungen 
nicht zu gefährden. Die Gesamtkosten des 
Gemeindeanteiles betragen nach der aktuellen 
Fortschreibung in diesem Jahr 349.000 €. Die 
Finanzierung setzt sich wie folgt zusammen: 
Fördermittel vom Freistaat 160.000 € 
Zuschuss vom Landesamt  102.000 € 
Eigenmittel der Gemeinde   87.000 € 
Mittlerweile liegen alle Genehmigungen für die 
Baumaßnahme vor. Die Bauzeit wird sich über 2 
Jahre erstrecken. 
 

Weitere Sanierung alter Stall Mittelhof und 

Neubau Feuerwehr - Gerätehaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blick von Süden auf die Baustelle des Gerätehauses. 

 
Zurzeit befinden sich die Lose Elektroinstallationen 
sowie Fenster u. Außentüren in der Ausschreibung. 
Die Angebotseröffnung ist für Anfang Juni 
angesetzt. Die Verlegung der Drän- und 
Regenwasserleitungen ist weitestgehend 
abgeschlossen. Die Sanierung der desolaten 
Wandecken am Altbau haben mehr Zeit in Anspruch 
genommen als geplant. Der Faulschlamm aus der 
Jauchegrube ca. 30 m³ sowie weiterer Bodenaushub 
konnte nach erfolgter Prüfung auf 
landwirtschaftliche Flächen verbracht werden. An 
dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Agrofarm 
Herwigsdorf e.G. für die Unterstützung. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drän- und Regenwasserleitungen wurden um das 

gesamte Gebäude verlegt 
 

 

Mögliche Bauabschnitte und Kostenberechnungen 

für die geplanten „Spiel- und Sportflächen am 

Mittelhof Herwigsdorf“ 
 

Das Ingenieurbüro IBOS aus Görlitz hat für das 
bestehende Konzept der geplanten „Spiel- und 
Sportflächen am Mittelhof“ 3 mögliche 
Realisierungsabschnitte gebildet und die 
dazugehörigen Kostenannahmen ermittelt. 
Teilabschnitt 1 300.300 € 
Baufeldfreimachung, 1.Teil Spielgeräte, Wege und 
Plätze 
Teilabschnitt 2 350.000 € 
Sitz- und Kletterskulptur, Sitzmöglichkeiten, 
Grünflächen und Übungsbahn FFW 
Teilabschnitt 3 372.300 € 
Street Soccer, Tischtennis, Überdachter Jugendtreff 
Die Gemeinderäte haben sich verständigt, für den 
ersten Abschnitt eine Entwurfsplanung in Auftrag zu 
geben. Ohne eine Förderung ist das Vorhaben nicht 
realisierbar. In der nächsten Sitzung soll darüber 
weiter beraten werden. 
 

Information und Beratung zu den Betriebskosten 

2023 der Kindereinrichtungen 
 

Der Bürgermeister informierte die Gemeinderäte 
über die Betriebskosten 2023 der Kindertagesstätten. 
Die Ermittlung und Bekanntmachung der 
Betriebskosten erfolgt nach § 14 Abs. 2 Sächsisches 
Gesetz über Kindertageseinrichtungen. Sie dienen 
als Kalkulationsgrundlage für die Höhe der 
Elternbeiträge. Dabei dürfen nicht alle Kosten, die 
für die Kinderbetreuung in der Gemeinde tatsächlich 
anfallen, in die Abrechnung einbezogen werden. So 
werden u.a. die Kosten für Abschreibungen der 
Einrichtung nicht in die Ermittlung der 
Betriebskosten einbezogen. Im letzten Jahr mussten 
die Elternbeiträgen nach 20 Jahren erstmals erhöht 



werden. Trotz weiter gestiegener Betriebskosten 
wird es in diesem Jahr keine Erhöhung der 
Elternbeiträge geben. 
 

Informationen zu laufenden Baumaßnahmen 
 

Erneuerung Eingangsbereich Grundschule 

Der Eingangsbereich zur Grundschule ist über 40 
Jahre alt und musste dringend saniert werden. Dazu 
gehörte: 
Komplette Erneuerung des Daches 
Einbau einer Wärmedämmung SF 35 
Erneuerung des Fassadenputzes oberhalb des 
   Daches 
Klempner- und Malerarbeiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fußwegebau mit Haltestellen am Oberhof 
Die Baumaßnahme ist bis auf den Zaunbau 
abgeschlossen. Das alte Buswartehäuschen wurde 
von der Firma Kuche saniert, das Dach und der 
Fußboden erneuert und die Fassade repariert, so dass 
es jetzt wieder im neuen Glanz strahlt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rückbau der ehemaligen Wage am Oberhof 
 

Aufbau eines neuen Trampolins in der Kita 

„Rotsteinzwerge“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bekanntmachungen 

 Die nächste Gemeinderatssitzung findet Donnerstag 
den 04.07.2024 statt. 

 
 Das Mitteilungsblatt für den Monat Juli erscheint am 
 29.06.2024. 
 

 Redaktionsschluss ist der 21.06.2024 
 
 Termine Abfallentsorgung 
 
 
 
 
 
 
Schadstoffmobil: 

OT Herwigsdorf / Parkplatz Gemeindeamt 
Mittwoch, 05.06.2024 / 14.30 Uhr – 15.00 Uhr 
OT Bischdorf / Feuerwehrdepot 
Mittwoch, 05.06.2024 / 15.15 Uhr – 15.45 Uhr 

 
 Sirenenprobelauf 
 Mittwoch, 05.06.2024 um 15.00 Uhr 
 

Der Hundertjährige prophezeit für Juni 
 

Noch sind die Nächte kalt und frostig, jedoch die 
Tage warm und sonnig. Die erste große Hitze 
ab dem 11. bringt heftige Gewitter. Im 
wesentlichen bleiben die ersten 2 Wochen vom 

Regen verschont. Zur Monatsmitte wird es kalt. Doch am 
17. scheint bereits wieder die Sonne. Von Tag zu Tag 
wird es heißer. Der Monat klingt mit Hitze , aber auch mit 
Regen aus.  
 
 

Veranstaltungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Gemeinde sucht  
Bundesfreiwilligendienstleistende  
Für die Einsatzgebiete Bauhof oder 
Kindertagesstätten. Bei Interesse bitte bei der 
Gemeindeverwaltung melden!  
 

Freiwillige Feuerwehr Rosenbach 

Jugendfeuerwehr 
Freitag, 31.05.2024, 
Vorbereitung KJFT  
Sonnabend, 01.06.2024, 
Kreisjugendfeuerwehrtag in Bernstadt 
Freitag, 14.06.2024, 
Spiel und Spaß im Team 
Ortsfeuerwehr Herwigsdorf  
Donnerstag, 06.06.2024, 20:00 Uhr 
Kommando  
Freitag, 14.06.2024, 20:00 Uhr  
Dienstversammlung Juni 
Donnerstag, 20.06.2024, 18:00 Uhr  
praktische Ausbildung 
Ortsfeuerwehr Bischdorf 
Freitag, 07.06.2024, 19:00 Uhr 
Kontrolle Löschwasserstellen 
Freitag, 21.06.2024, 18:30 Uhr 
Ausbildung RTW 
 

Medizinische Mitteilung 

Urlaub Praxis Dr. Andrea Höhne  

29. Mai – 18. Juni 2024 

Vertretung für diese Zeit: 
 

Dr. Denise Lehmann  Mo: 8-12 und 15-18 

August-Bebel-Straße 7 Di: 8-12 

02708 Löbau   Mi: 8-12 

     Do: 8-12 und 15-18 

     Fr: 8-12  

Tel 03585/4899560 

Akutsprechstunde von 8 bis 9 Uhr  

 
 

Dr. Svestka   Mo: 8-11 und 16-18 

Obere Dorfstr.8:   Di: 8-13 

02708 Ebersdorf   Mi: 8-13 

     Do: 8-11 und 16-18 

     Fr: 8-13  

Bitte vorher anrufen  Tel: 03585/832222 
 
 

Dr. Bock   Mo: 8-11 und 14-18 

Neue Sorge 22  Di:        14-17 

02708 Niedercunnersdorf  Mi:  7-11 

     Do: 8-11 und 14-16 

     Fr: 8-12  

Bitte DRINGEND vorher anrufen: 

Tel: 035875/60234 
 

 

Ab Mittwoch den 19.06.2024 sind wir wieder für 
Sie da. 

 

Die Rosenbacher LandFrauen 
informieren: 

 

05.06.2024         Wanderung zum Wolfsberg in 

Herwigsdorf 

Treff:  14.00 Uhr bei Familie Ursel Schmidt, 

Dorfstraße 135, 02708 Rosenbach 

������ 
12.06.2024         Spielenachmittag im Vereinsraum 

in der Agrofarm Herwigsdorf 

Treff:  14.00 Uhr 

������ 
19.06.2024        Alte Töpfe - neue Töpfe: wir 

kochen mit dem Thermomix 

Treff:  diesmal schon 18 Uhr 
 

������ 
 

Es grüßen die LandFrauen 

Restabfall 11.06. / 25.06.  
Bioabfall 04.06. / 18.06. 
Gelbe Tonne 25.06. 
Blaue Tonne 05.06. 

Achtung Ferienjob/Minijob!! 
Wir bieten in unserer Praxis Interessierten 
Ferienarbeit bzw. Minijobs an! 
Tel.: 03585/481443 



G E B U R T S T A G S J U B I L A R E 
 

Wir gratulieren allen Jubilaren recht herzlich und wünschen 
ihnen alles Gute, Gesundheit und Wohlergehen. 

 
 
 
 

OT Bischdorf 

 
am 17.06.  Herr Dietrich Kowalski  zum 74. Geburtstag 
 
 

OT Herwigsdorf 

am 05.06.  Frau Marianne Uhlmann  zum 88. Geburtstag 
am 05.06.  Frau Gisela Noack   zum 73. Geburtstag 
am 23.06.  Frau Margitta Höhne   zum 86 Geburtstag 
am 25.06.  Frau Elfi Engelbarth   zum 81. Geburtstag 

 
 
 

Grundschule Herwigsdorf 
Dorfstraße 38 
02708 Rosenbach 

Anmeldung Schulanfänger 

Schuljahr 2025/2026 
 

Die Schulanmeldung für die kommende Klasse 1 findet an unserer Schule wie folgt statt: 
 
 
 

    Dienstag, 13.08.2024; 10.00 Uhr – 16.00 Uhr 
    Mittwoch, 21.08.2024; 13.00 Uhr – 17.00 Uhr 
  

  Kinder, die bis zum 30.06.2025 das sechste Lebensjahr 
  vollenden, sind durch alle Sorgeberechtigten  
  anzumelden 
  (im Falle einer Verhinderung muss  
  eine Vollmacht vorgelegt werden). 
  Kinder, die das sechste Lebensjahr später 
  vollenden, können angemeldet werden. 
 
 

Bei der Anmeldung ist die Geburtsurkunde vorzulegen!  
 
 

Hinweis zum Termin: Wir bitten um vorherige Anmeldung in der Schule, um einzelne Zeitfenster 
festzulegen und somit den Ablauf optimieren zu können.  
An diesen Tagen ist es ebenfalls möglich einen Hortantrag für Ihr Kind zu erhalten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG  
der Gemeinde Rosenbach für das Jahr 2023 

 

1. Kindertageseinrichtungen 
 

1.1. Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt) 

 
Krippe 9 h 

in € 
Kindergarten 9 h 

in € 
Hort 6 h 

in € 

erforderliche  
Personalkosten 

881,64 367,35 267,01 

erforderliche  
Sachkosten 

351,40 146,42 101,91 

Erforderliche Personal- und Sachkosten 1.233,04 513,77 368,92 

Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Personal- und Sachkosten (z.B. 6 h-Betreuung im 
Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Personal- und Sachkosten für 9 h). 
 

1.2. Deckung der Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt) 

 
Krippe 9 h 

in € 

Kindergarten 9 h 
in € 

 
Hort 6 h 
in € 

vor SVJ* im SVJ* 

Landeszuschuss 271,07 271,07 271,07 180,72 

Elternbeitrag (ungekürzt) 185,00 105,00 105,00 60,00 

Gemeinde 
(inkl. Eigenanteil freier Träger) 

776,97 137,70 137,70 128,20 
 

1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen und Miete  
 

1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat 

 
                            Aufwendungen 
                                       in € 

Abschreibungen 2.273,77 

Zinsen 0,00 

Miete 0,00 

Gesamt 2.273,77 

 

1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat 

 
Krippe 9 h 

in € 
1.1. Kindergarten 9 h 

in € 
Hort 6 h 

in € 

Gesamtaufwendungen 
Je Platz und Monat 

31,03 12,93 9,40 

 

Rosenbach, 28.05.2024 

 

Roland Höhne 



Bürgermeister 

TSV Herwigsdorf e.V. 
 

F-Junioren       

So 02.06.2024 10:00 TSV Herwigsdorf 1891 SpG Herrnhuter SV 90 

     
E-Junioren       

So 02.06.2024 10:00 TSV Herwigsdorf 1891 TSG Hainewalde 

So 09.06.2024 09:00 TSG Hainewalde TSV Herwigsdorf 1891 

     
D-Junioren       

Sa 08.06.2024 10:00 TSV Herwigsdorf 1891 SC Großschweidnitz-Löbau 

So 16.06.2024 10:00 VfB Weißwasser 1909 TSV Herwigsdorf 1891 (Pokalfinale in Weißwasser) 

     
B-Junioren       

Sa 01.06.2024 10:30 SpG TSV Herwigsdorf 1891 SpG ESV Lok Zittau 

     
A-Junioren       

So 02.06.2024 14:00 TSV Herwigsdorf 1891 9er SpG FSV 1990 Neusalza-Spremberg 

So 09.06.2024 11:00 SSV Germania Görlitz 9er TSV Herwigsdorf 1891 9er 

So 16.06.2024 14:00 SV Blau-Weiß Deutsch Ossig TSV Herwigsdorf 1891 9er (Pokalfinale Zittau Weinaustadion)

     
Herren         

Sa 01.06.2024 13:00 TSV 1861 Spitzkunnersdorf TSV Herwigsdorf 1891 
 

 
Wandertag 
 
Am Samstag, dem 15. Juni, lädt der TSV alle, die gern mitspazieren 
möchten, zu einer gemütlichen Wanderung rund um Herwigsdorf ein. 
Abmarsch ist 14 Uhr auf dem Sportplatz. Wie immer gibt es unterwegs 
einige Raststellen zur Stärkung und ein Kaffeetrinken in toller 
Umgebung. Zielort und gemütlicher Ausklang ist nach dem Rundgang 
wieder auf dem Sportplatz. Wir freuen uns über jeden, der mitkommt! 
(Unkostenbeitrag: 10 € pro Erwachsener)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Große Kreisstadt Löbau 
Der Oberbürgermeister 
Gemeinschaftsvorsitzender 
 

Bekanntmachung der Beschlüsse des Gemeinschaftsausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Löbau 
vom 16.05.2024 
 
Beschluss Nr. 01/2024/GA 

1. Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung der Verwaltungsgemeinschaft Löbau 
Der Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Löbau beschließt in seiner Sitzung am 16.05.2024 die 1. Änderung 
der Gemeinschaftsvereinbarung der Verwaltungsgemeinschaft Löbau. 
 

Abstimmungsergebnis: 

Gesamte Anzahl der Mitglieder des Gemeinschaftsausschusses:   16     
davon anwesend:  14     

Ja-Stimmen: 14 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltung: 0 

 
 
Beschluss Nr. 02/2024/GA 

Geschäftsordnung des Gemeinschaftsausschusses der Verwaltungsgemeinschaft 
Der Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Löbau beschließt in seiner Sitzung am 16.05.2024 die 
Geschäftsordnung des Gemeinschaftsausschusses. Gleichzeitig tritt der Beschluss Nr. 03/2005/GA vom 27.04.2005 außer Kraft. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Gesamte Anzahl der Mitglieder des Gemeinschaftsausschusses:   16     
davon anwesend: 14      

Ja-Stimmen: 14 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltung: 0 

 

 

     

 
Abwasserzweckverband 

Löbau-Nord 

A         Z          V

Löbau-Nord 
 

Bekanntmachung  
 
die nächste Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Löbau-Nord findet am 18.06.2024 
um 17:00 Uhr statt. 
 

Ort 
Geschäftsstelle AZV Löbau-Nord 

Stadtwerke Löbau GmbH 
Georgewitzer Straße 54 

Raum 311 

Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Bestätigung der Niederschrift zur Verbandsversammlung vom 23.10.2023 
3. Bürgerfragestunde 
4. Vorstellung Prüfbericht überörtliche Prüfung AZV Löbau Nord Haushaltsjahre 2013 – 2021 
5. Behandlung und Beschlussfassung zur Verbandssatzung AZV Löbau-Nord 
6. Behandlung und Beschlussfassung zur Überarbeitung des Abwasserbeseitigungskonzepts AZV Löbau 

Nord  
7. Behandlung und Beschlussfassung zur Aktualisierung Globalberechnung AZV Löbau-Nord 
8. Behandlung Erweiterung Gewerbegebiet West II - Grundsatzbeschluss  
9. Beratung und Beschlussfassung zu Baumaßnahmen des AZV Löbau-Nord 
10. Allgemeines 
 
 
Höhne 



Verbandsvorsitzender 
AZV Löbau-Nord 

 

Kuchenfuhre von der Kita „Rotsteinzwerge“ 
 

Liebe Einwohner von Rosenbach, 
am Freitag, den 07.06.2024 bieten wir Ihnen 

selbstgebackenen Kuchen an. 
 

Unsere Ausgabeorte:   
 

Herwigsdorf - Parkplatz am Sportplatz   9 - 11.00 Uhr  
Herwigsdorf – bei Familie Lock Dorfstraße 127 9 – 11.00 Uhr 
Bischdorf    – Parkplatz am Spielplatz           9 – 11.00 Uhr  

 

Gefäße können gern mitgebracht werden! 
 

Die Kinder, Erzieher und alle Eltern der Kita „Rotsteinzwerge“ würden sich 
freuen, Sie an den Standorten begrüßen zu dürfen. 

 

Mit dem Erlös möchten wir Eltern die Kita bei künftigen Projekten unterstützen. 
 

 
 
 
 
 

 

!!ACHTUNG HAUSFRAUEN!! 
 

 

Seit über 25 Jahren im Dienste der Gesundheit und Hygiene  
Wir sind wieder da, wie jedes Jahr 

 

Hörmann´s Dampf- Bettfedernreinigung mit Behandlung gegen Bakterien  
 

arbeitet täglich ab 9.00 Uhr hier im Ort 
 

am 29.05.2024 und 30.05.2024 Platz: am Sportplatz in Herwigsdorf 
 

Unsere Maschinenanlage wird von Fachkräften bedient und gewährt sorgfältigste 
Verarbeitung Die Hausfrauen werden von uns gut beraten und können jederzeit während der 
Reinigung anwesend sein Hygienische Betten haben Sie nur, wenn sie alle  
3-4 Jahre reinigen lassen.  
Um rechtzeitige Anmeldung wird gebeten.  
Lieferung von Qualitäts-Inlett zu Sonderpreisen in verschiedenen Farben - sowie neuen 
Federn. Umarbeitung zu Karo-Stepp-Betten. 
 
 

Mike Hörmann - 89407 Dillingen/Donau 
immer erreichbar unter der Nr. 0171/9915085 

 
 



Wahlbekanntmachung der Gemeinde Rosenbach 
1. Am Sonntag, dem 09. Juni 2024 finden in der Gemeinde Rosenbach gleichzeitig die Wahl zum 10. Europäischen 
Parlament, die Wahl des Gemeinderates, sowie die Kreistagswahl statt. 
 

Die Wahlen dauern von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr.  
 

2. Die Gemeinde Rosenbach ist in die zwei folgenden Wahlbezirke eingeteilt: 
Wahlbezirk 001 / Bischdorf  Wahlraum: Kirchweg 8, Feuerwehrdepot (barrierefrei) 
Wahlbezirk 002 / Herwigsdorf Wahlraum: Dorfstraße 38, Grundschule 

 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten im Zeitraum vom 
28. April 2024 bis spätestens 19. Mai 2024 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, 
in dem der Wahlberechtigte wählen kann. Wenn der Wahlraum barrierefrei erreichbar ist, befindet sich auf der 
Wahlbenachrichtigung unter dem Wahlraum das entsprechende Symbol für Barrierefreiheit (Rohlstuhlpiktogramm). 
Andernfalls befindet sich an dieser Stelle das durchgestrichene Symbol. 
 

Die Briefwahlvorstände für die Europawahl treten zur Durchführung der Zulassungsprüfung am Wahltag um 15 Uhr im 
Messepark/ Blumenhalle, Görlitzer Straße 2, 02708 Löbau (Wahlzentrale) zusammen. Ab 18 Uhr wird auch hier mit der 
Ergebnisermittlung begonnen.  
Die Briefwahl für die Kommunalwahlen werden im Wahlbezirk 003 , Gemeindeverwaltung Rosenbach, Steinbergstraße 
1, 02708 Rosenbach vom Briefwahlvorstand ab 18:00 Uhr ausgezählt. Die Auszählung ist öffentlich und jedermann hat 
Zutritt. 
 
3. Ausübung des Wahlrechts 
Jeder Wahlberechtigte kann - außer er besitzt einen Wahlschein - nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in 
dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
Zur Wahl sind die Wahlbenachrichtigung sowie der amtliche Personalausweis - bei ausländischen Unionsbürgern der 
gültige Identitätsausweis - oder der Reisepass mitzubringen. 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Stimmzettel werden im Wahlraum bereitgehalten. Jede Wählerin und 
jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums die Stimmzettel ausgehändigt, für die sie oder er wahlberechtigt ist. 
Die Stimmzettel müssen von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise einzeln gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. Das Fotografieren und Filmen in der Wahlkabine ist verboten. 

Jede/jeder Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen Parlament 
wahlberechtigt sind (§ 6 Absatz 4 des Europawahlgesetzes). 

Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine Vertretung anstelle der Wahlberechtigten ist unzulässig. Wahlberechtigte, 
die des Lesens unkundig oder wegen körperlicher Beeinträchtigung oder Behinderung sind, ihre Stimme alleine 
abzugeben, können sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer von den Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl 
einer anderen Person erlangt. 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung der oder 
des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

Die Wahlhandlung sowie anschließende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jede/r hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem 
Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wählerinnen und Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie 
jede Unterschriftensammlung verboten (§ 17 Absatz 2 KomWG). 

Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Befragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der 
Wahlentscheidungen ist vor Ablauf der Wahlzeit unzulässig (§ 17 Absatz 3 KomWG). 
 
4. Stimmzettel, Stimmenzahl, Stimmabgabe 
 

4.1 Wahl zum Europäischen Parlament 
Der Stimmzettel für die Wahl zum Europäischen Parlament (Farbe weiß) enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die 
Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr 
Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber/innen der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der 
Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 
Jeder Wähler hat eine Stimme. 



Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 
 
4.2 Kommunalwahlen (Kreistagswahl/Gemeinderatswahl) 
Die Stimmzettel haben folgende Farben: 

Wahlart Wahlgebiet/Wahlkreis Farbe 

Kreistagswahl Wahlkreis 6 hellgrün 

Gemeinderat Rosenbach gelb/ gelblich 

Jeder Wähler hat bei der Wahl zum Gemeinderat und zum Kreistag jeweils drei Stimmen. 
 
Der Stimmzettel enthält unter fortlaufender Nummer  

a) die für den Wahlkreis/das Wahlgebiet zugelassenen Wahlvorschläge unter Angabe ihrer Bezeichnung und in der 
gemäß § 19 Abs. 5 und 6 Sächs.KomWO bestimmten Reihenfolge, 

b) die Familiennamen, Vornamen sowie Beruf oder Stand der Bewerber in der zugelassenen Reihenfolge. Bei der 
Kreistagswahl sind ferner die Postleitzahl und der Wohnort entsprechend der nach § 20 Abs. 1 Sächs. KomWO 
bekanntgemachten Anschrift angegeben.  

Die Wahlen werden in folgender Form durchgeführt: 
 

Wahlart Wahlgebiet/Wahlkreis Verhältniswahl/Mehrheitswahl  

Kreistagswahl Wahlkreis 6 Verhältniswahl 

Gemeinderatswahl Rosenbach Verhältniswahl 

 
Bei Verhältniswahl: 
Es können nur Bewerber/innen gewählt werden, deren Namen im Stimmzettel aufgeführt sind.  
Der Wahlberechtigte kann seine Stimme Bewerbern aus verschiedenen Wahlvorschlägen (panaschieren) oder einem 
Bewerber bis zu drei Stimmen (kumulieren) geben. Der Wahlberechtigte gibt dabei seine Stimme in der Weise ab, dass 
er auf dem Stimmzettel den oder die Bewerber, dem oder denen er seine Stimme(n) geben will, durch Ankreuzen oder 
auf andere eindeutige Weise kennzeichnet. 
 
5. Wahl mit Wahlschein oder durch Briefwahl 
Die Briefwahl für die Europawahl und die Kommunalwahlen finden mit jeweils eigenen Vordrucken statt; lediglich für 
den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gibt es einen gemeinsamen Vordruck auf der Rückseite der 
Wahlbenachrichtigung. Die Wahlscheine werden jeweils gesondert mit Briefwahlunterlagen erteilt. Es sind jeweils 
gesonderte farblich unterscheidbare Wahlbriefe abzusenden.  
 

5.1 Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl besitzen, können an der Wahl in dem Kreis in dem der 
Wahlschein ausgestellt ist, 
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises oder 
- durch Briefwahl teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen: 
- einen amtlichen Wahlschein, 
- einen amtlichen Stimmzettel für die Europawahl, 
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Europawahl und 
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, 

aufgedruckt ist. 
 

5.2. Für die Kommunalwahlen wird ein gemeinsamer Wahlschein ausgestellt. Der Wahlschein für die 
Kommunalwahlen ist von weißer Farbe. Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen besitzen, 
können an den Wahlen  
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des für sie zuständigen Wahlgebiets/Wahlkreises 
 oder 
- durch Briefwahl  
teilnehmen. Gilt der Wahlschein für mehrere gleichzeitig durchzuführende Kommunalwahlen, kann die persönliche 
Stimmabgabe nur in einem Wahlbezirk des jeweils kleinsten Wahlgebiets/Wahlkreises erfolgen.  
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen: 
- einen amtlichen Wahlschein 
- die seiner Wahlberechtigung entsprechenden amtlichen Stimmzettel 
- einen amtlichen gelben Stimmzettelumschlag sowie 
- einen amtlichen orangefarbenen Wahlbriefumschlag, auf dem die Adresse aufgedruckt ist, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist. 



5.3 Die Wahlbriefe mit den jeweils dazugehörenden Stimmzetteln in den richtigen verschlossenen 
Stimmzettelumschlägen und den Wahlscheinen mit der unterschriebenen Versicherung an Eides statt müssen so 
rechtzeitig an die auf den Wahlbriefumschlägen angegebene Stelle getrennt für die Europawahl und die 
Kommunalwahlen übersendet werden, dass sie dort jeweils spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen. Später 
eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt.  
Die Wahlbriefe können auch bei der auf den Umschlägen genannten Stelle abgegeben werden. 
 
Rosenbach, 28.05.2024 
 
Roland Höhne 
Bürgermeister 
 

KITA-Rotsteinzwerge besuchten den Kuhstall der Agrofarm 
Schon seit einigen Wochen befassten wir uns mit dem Thema Bauernhof und Kühe. 
Welche Tiere leben auf dem Bauernhof, was fressen sie, was mögen die Kühe und was mögen 
sie nicht. Wir bastelten Tiere, betrieben Tiersport, molken die Kuh Lieselotte und stellten 
Butter selbst her.Als Höhepunkt gingen alle Kindergartenkinder am 8. oder am 15. Mai in den 
Kuh- oder Lämmerstall.Ein herzliches Dankeschön an Herrn Döcke für die Organisation des 
Tages.Sehr haben sich die Kinder auch über den vielen Joghurt, Getränke, Malhefte und 
Naschereien gefreut. Ein Besuch im Kuhstall ist immer sehenswert.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bald sind Ferien…. 
 

In ca. drei Wochen fangen die Sommerferien an und eine aufregende Zeit beginnt. Einige Kinder 

verreisen mit Eltern oder Freunden, verbringen ihr Freizeit 

zu Hause oder spielen bei uns im Hort Gernegroß.  
 

Doch zunächst haben wir unsere 4. Klässler verabschiedet. 

Am 15.05.2024 feierten wir unser Abschlussfest mit einem 

Programm und einer Vesper, welche die Eltern der Klasse 

vier beigesteuert haben. Vielen Dank dafür! 
 

Für das Programm bereiteten sich die Kinder der 1., 2. und 

3. Klasse vor. Von Tänzen, über Gedichte bis hin zu vielen 

musikalischen Höhepunkten war alles dabei. Es ist 

beeindruckend mit welch einer Freude und großem 

Ehrgeiz die Kinder den Auftritt einstudiert haben.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Frau 

Vogel verabschiedete Ihre Klasse im Anschluss mit einem 

Geschenk. Wie in jedem Jahr gab es ein kleines Fotoalbum 

mit vielen Erinnerungen an die vier Jahre bei uns im Hort. 

Die Freude war groß, als sie im Anschluss Zeit hatten, das 

Fotoalbum anzusehen und das Geschenk auszupacken.  
 

Für Euren zukünftigen Weg, liebe Klasse 4, wünschen wir 

Euch alles Gute. Habt eine tolle Zeit an Eurer neuen Schule, 

viel Spaß und klasse Mitschüler.  
 

Doch bevor die Ferien beginnen, feiern wir am 12.06.2024 unser Kinderfest. Darauf freuen wir uns 

schon sehr, denn für unsere Kinder wird es eine schöne Überraschung geben.  
 

Nun wünschen wir allen Kindern, Eltern, Großeltern und Rosenbachern eine schöne Sommerzeit 

mit vielen Erlebnissen und tollem Wetter.  

Bis bald! 
 

Das Team vom Hort Gernegroß 



 



 



 


